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Automatisierte Veranlagungskontrolle von 
Strassenfahrzeugen mit Stadi 

Was Sie als Zollanmelderin oder als Zollanmel-
der wissen müssen 
 

1 Stadi in Kürze 

Mit Stadi wird die Veranlagungskontrolle von Strassen-, Wasser- und Luftfahrzeugen auto-

matisiert und digitalisiert. In einer ersten Phase ermöglicht es der neue Prozess, dass Zollan-

melderinnen und Zollanmelder den Veranlagungsnachweis für Strassenfahrzeuge (Form. 

13.20 A) digital beziehen und selbst auf das für die Verkehrszulassung erforderliche Papier-

formular ausdrucken. Das bisherige Anbringen des Stammnummer-Klebers und das Beglau-

bigen des Veranlagungsnachweises am Zollschalter entfällt. 

Stadi hat hingegen keine Auswirkungen auf den Veranlagungsprozess. Das heisst, bei als 

gesperrt oder frei mit selektionierten Zoll- bzw. Warenanmeldungen, bei Barzahlung oder bei 

einer Kontrolle ist weiterhin ein Gang zum Zollschalter erforderlich. 

2 Was ist zu beachten 

2.1 Betroffene Tarifnummern (Fahrzeugspektrum) 

Die der Veranlagungskontrolle unterliegenden Tarifnummern lassen sich daran erkennen, 

dass sie im Zolltarif (www.tares.ch) auf der Seite «Anzeige Details» den folgenden Hinweis 

enthalten: Fahrgestellnummer vermerken und Form. 13.20 A ausstellen. 

Die automatisierte Abwicklung der Veranlagungskontrolle via Stadi ist auf die folgenden Ta-

rifnummern des Kapitels 87 beschränkt (siehe auch Einschränkungen in Ziffer 3): 

• 8701 (Traktoren); 

• 8702 (Automobile zum Befördern von 10 Personen oder mehr); 

• 8703 (Personenautomobile); 

• 8704 (Automobile zum Befördern von Waren); 

• 8705 (Automobile zu besonderen Zwecken); 

• 8706 (Chassis für Motorfahrzeuge der Nrn. 8701 bis 8705); 

• 8711 (Motorräder); 

http://www.tares.ch/
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• 8716 (Anhänger). 

Das System erkennt anhand von Tarifnummer und Schlüssel (zum Beispiel 8703.8020 / 

911), dass der Veranlagungsnachweis Form. 13.20 A via Stadi bereitzustellen ist. Die kor-

rekte Tarifeinreihung ist daher von zentraler Bedeutung. Demgegenüber verursacht eine feh-

lerhafte Tarifeinreihung bei allen Beteiligten massiven Mehraufwand und Umtriebe. 

Allgemeine Informationen zur Veranlagungskontrolle finden Sie übrigens in den Bemerkun-

gen zum Zolltarif unter Veranlagungskontrolle für Strassen-, Wasser- und Luftfahrzeuge. 

2.2 Angaben in der Zoll- bzw. Warenanmeldung 

Die automatische Abwicklung der Veranlagungskontrolle via Stadi steht und fällt mit der Qua-

lität der Zoll- bzw. Warenanmeldung. Von zentraler Bedeutung sind insb. die folgenden An-

gaben: 

• Tarifnummer und Schlüssel: vgl. Ziffer 2.1. 

• Fahrgestellnummer (Datenfeld: Zusatzinformationen): Dient der eindeutigen Identifi-

kation des Strassenfahrzeugs. Bei den meisten Strassenfahrzeugen entspricht die 

Fahrgestellnummer der 17-stelligen Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) bzw. ve-

hicle identification number (VIN). Für das Erfassen einer FIN ist Folgendes zu beach-

ten: 

o Zulässig sind nur die folgenden arabischen Ziffern und lateinischen Gross-

buchsstaben: 1234567890 ABCDEFGH JKLMN P RSTUVWXYZ; 

o Nicht verwendet werden die Buchstaben I, O und Q aufgrund der hohen Ver-

wechslungsgefahr mit den Ziffern 0 und 1; 

Für das Erfassen der Fahrgestellnummer ist generell Folgendes zu beachten: 

o Keine Leerschläge; weder einleitend noch abschliessend und auch nicht als 

Abgrenzung für ein bessere Lesbarkeit; 

o Keine Sonderzeichen: 

▪ zulässig sind nur die folgenden Sonderzeichen, wenn sie ein integraler 

Bestandteil der Fahrgestellnummer sind: 

. - _ / \ 

▪ Nicht zulässig sind insb. die folgenden Sonderzeichen: 

$ £ ? , ! * ^ « » = ( ) & % + 

• Marke, Markenschlüssel (Datenfeld: Zusatzinformationen): Bei gewissen Strassen-

fahrzeugen (zum Beispiel Oldtimern) genügt die Fahrgestellnummer nicht, um eine 

eindeutige Identifikation sicherzustellen. Daher ist zusätzlich die Marke zu vermerken. 

Die Liste mit den wichtigsten Marken finden Sie in Anhang 1 der Tares-Bemerkung 

Veranlagungskontrolle für Strassen-, Wasser- und Luftfahrzeuge. 

Nur wenn eine Marke in der Liste fehlt, ist 998 UEBRIGE MARKEN zu vermerken. In 

diesem Fall wird die Lokalebene die Marke manuell präzisieren müssen (manueller 

Zwischenschritt; verzögerte Bereitstellung des Veranlagungsnachweises Form. 

13.20 A). Um unnötige Nachfragen der Lokalebene zu vermeiden, muss die Marke 

eindeutig aus dem Feld Warenbezeichnung hervorgehen (zum Beispiel Personenwa-

gen der Marke Monteverdi). 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/dokumentation/richtlinien/bemerkungen-zum-zolltarif---tares.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/dokumentation/richtlinien/bemerkungen-zum-zolltarif---tares.html
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/archiv/a5/tares_bemerkungen/veranlagungskontrolle_d.pdf.download.pdf/veranlagungskontrolle_d.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/archiv/a5/tares_bemerkungen/veranlagungskontrolle_d.pdf.download.pdf/veranlagungskontrolle_d.pdf
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Sollte in der Liste eine regelmässig benutzte Marke fehlen, dürfen Sie uns diese 

gerne mitteilen. 

• Typ (Datenfeld: Warenbezeichnung): Dient als zusätzliches Identifikationsmerkmal 

des Strassenfahrzeugs. Der Vermerk des Typs (Modell) ist insb. bei Oldtimern mit 

kurzen nummerischen Fahrgestellnummern erforderlich. 

• Stammnummer (Datenfeld: Zusatzinformationen): Existiert für ein Strassenfahrzeug 

bereits eine 9-stellige Stammnummer und ist diese bekannt, ist sie ebenfalls zu ver-

merken (Format XXX.XXX.XXX). Kann Stadi keine Hinweise für eine bereits beste-

hende Stammnummer finden, wird automatisch eine neue Stammnummer zugeteilt. 

• 1 Fahrzeug pro Warenposition (Datenfeld: Zusatzmenge): Stadi ist nicht in der 

Lage, mehrere Fahrzeuge pro Position zu separieren bzw. zu vereinzeln. Jedes der 

Veranlagungskontrolle unterliegende Fahrzeug muss daher in einer separaten Posi-

tion vermerkt sein (Zusatzmenge nicht höher als 1). 

• Definitive und provisorische Veranlagung (Datenfeld: Anmeldungstyp): Es werden 

sowohl definitive Veranlagungen als auch die meisten provisorischen Veranlagungen 

via Stadi abgewickelt. Nicht via Stadi abgewickelte provisorische Veranlagungen: vgl. 

Ziffer 3. 

• Normalveranlagung, Rückwaren, Zollfreie Veranlagung (Datenfeld: Veranla-

gungstyp): Nur die folgenden Veranlagungstypen sind für Stadi relevant: 

o Normalveranlagung (1); 

o Rückwaren (10 und 11); 

o Zollfreie Veranlagung (7). 

Die Veranlagung selbst hat nach den allgemeinen Vorschriften zu erfolgen. Das heisst, bei 

als gesperrt oder frei mit selektionierten Zoll- bzw. Warenanmeldungen, bei Barzahlung oder 

bei einer Kontrolle ist weiterhin ein Gang zum Zollschalter erforderlich. 

2.3 Veranlagungsnachweis Form. 13.20 A 

Bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr von Strassenfahrzeugen wird zusätz-

lich zur Veranlagungsverfügung ein Veranlagungsnachweis Form. 13.20 A ausgestellt. Das 

Form. 13.20 A dient bis zur schweizerischen Verkehrszulassung als Nachweis, dass das be-

treffende Strassenfahrzeug verzollt ist. 

Stadi stellt Ihnen die Angaben für den Veranlagungsnachweis Form 13.20 A in Chartera Out-

put bereit (Zugang via ePortal). Anstelle des bisherigen Zollstempels tritt ein QR-Code, der 

es ermöglicht, mit einem gängigen Smartphone (Kamera) die Angaben auf dem Dokument 

zu überprüfen. 

Die Angaben für den Veranlagungsnachweis Form. 13.20 A können Sie wie folgt in Chartera 

Output abrufen: 

• Zollanmeldungen mit Selektionsergebnis gesperrt oder frei mit: nach der manuellen 

Freigabe der Lokalebene; 

• Zollanmeldungen mit Selektionsergebnis frei ohne: nach dem Erhalt des Selektions-

ergebnisses. 
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Wenn Sie die Angaben für den Veranlagungsnachweis Form. 13.20 A nicht innert nützlicher 

Frist in Chartera Output abrufen können, nehmen Sie Kontakt mit der zuständigen Lokal-

ebene auf. 

In Chartera Output können Sie den Veranlagungsnachweis Form. 13.20 A während 90 Ta-

gen abrufen. 

Für die Verkehrszulassung beim kantonalen Strassenverkehrsamt muss das Form. 13.20 A 

weiterhin in Papierform vorliegen. Sie müssen daher den via Chartera Output bezogenen 

Veranlagungsnachweis auf das unter Bundespublikationen erhältliche Papierformular Prü-

fungsbericht 13.20 A drucken. 

Im Zusammenhang mit der Zollveranlagung sind lediglich folgende Felder des Form. 13.20 A 

massgebend (vgl. auch Abbildung im Anhang): 

• 23 Fahrgestellnummer; 

• 21 Marke; 

• 18 Stammnummer; 

• 94 Zollstempel. 

Bei den Druckereinstellungen ist darauf zu achten, dass der Ausdruck der tatsächlichen 

Grösse bzw. 100 % entspricht. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Angaben in den fal-

schen Feldern dargestellt werden (verschobene Darstellung). 

Das Ausstellen des Veranlagungsnachweises Form. 13.20 A ist gebührenpflichtig. Die Ge-

bühr für einen Veranlagungsnachweis, der im Rahmen von Stadi ausgestellt und von der an-

meldepflichtigen Person selbst ausgedruckt wird, beträgt 5 CHF (ermässigte Gebühr; Ziff. 

9.22 des Anhanges zur Verordnung über die Gebühren des Bundesamtes für Zoll und 

Grenzsicherheit [SR 631.035]). Die Gebühr ist im Rahmen der Veranlagung im System e-dec 

zu entrichten. 

Ausfüllen der weiteren Felder des Form. 13.20 A: vgl. Ziffer 2.4 

Wir empfehlen Ihnen und Ihren Kunden ausdrücklich, mit dem Ausfüllen der weiteren Felder 

des Papierformulars erst zu beginnen, wenn der Veranlagungsnachweis mit QR-Code vor-

liegt. Ist dies nicht möglich und der Ausdruck auf ein bereits vorausgefülltes Papierformular 

erforderlich (z. B. aufgrund eines Kundenbedürfnisses, weil bereits Typengenehmigung, Fir-

menstempel, Unterschriften oder die Kontrollmarke Zusatzgebühr vorhanden sind), müssen 

Sie zusätzlich auf Folgendes achten: 

• Sprechen Sie die Abläufe vorgängig mit den betreffenden Kunden ab und klären Sie, 

wer in welchem Zeitpunkt was in welcher Form macht. Wenn Sie den Ausdruck nicht 

selbst vornehmen und die in Chartera Output bezogenen Veranlagungsnachweise 

z. B. dem Importeur oder der Importeurin zum Ausdrucken übergeben, sorgen Sie für 

die entsprechende Informationsweitergabe (auf was ist beim Ausdrucken des Veran-

lagungsnachweises zu achten, in welcher Form werden die Dokumente von Ihnen 

geliefert etc.). Ein fehlerhafter Ausdruck kann zu Problemen bei der Verkehrszulas-

sung und zu einer Rückweisung des Form. 13.20 A führen; 

  

https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/product/000000000862504227/Pr%C3%BCfungsbericht%2013.20%20A%20%28Einzelformular%29
https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/product/000000000862504227/Pr%C3%BCfungsbericht%2013.20%20A%20%28Einzelformular%29
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/255/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/255/de


Automatisierte Veranlagungskontrolle mit Stadi 

 

5/7 

 
 

• Stellen Sie beim Ausdrucken sicher, dass: 

o der Veranlagungsnachweis und das vorausgefüllte Papierformular zu demsel-

ben Fahrzeug gehören. Eine Fahrzeugverwechslung kann je nach Sachlage 

das erneute Ausfüllen des gesamten Papierformulars erforderlich machen; 

o die bereits vorausgefüllten Felder 23 Fahrgestellnummer und 21 Marke nicht 

erneut überdruckt werden. Nicht lesbare oder widersprüchliche Felder können 

zu Problemen bei der Verkehrszulassung und zu einer Rückweisung des 

Form. 13.20 A führen. 

Unser in Chartera Output bereitgestellter Veranlagungsnachweis Form. 13.20 A enthält ein 

eingebettetes XML. Damit können Sie bei Bedarf eine angepasste Automatisierungslösung 

umsetzen oder von ihrem Software-Anbieter umsetzen lassen. 

Das Ausdrucken des Veranlagungsnachweises auf ein bereits vorausgefülltes Papierformu-

lar erfordert in jedem Fall ein sorgfältiges und konzentriertes Vorgehen, da die Gefahr einer 

Fahrzeugverwechslung besteht und der Ablauf je nach Organisation stark erklärungsbedürf-

tig oder sogar fehleranfällig ist. 

2.4 Verkehrszulassung 

Die Verkehrszulassung von Strassenfahrzeugen richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-

ten. 

Informationen zum vollständigen Ausfüllen des Form. 13.20 A finden Sie unter 

www.astra.admin.ch > Fahrzeughalterregister > Weisungen über das Ausfüllen der Prü-

fungsberichte, Formulare 13.20 A und 13.20 B (WPB 13.20). 

Allfällige Fragen betreffend die Verkehrszulassung und das Ausfüllen der einzelnen Felder 

des Form. 13.20 A müssen Sie an das kantonale Strassenverkehrsamt oder an das Bundes-

amt für Strassen ASTRA richten. 

3 Einschränkungen 

Die Veranlagungskontrolle von Strassenfahrzeugen lässt sich noch nicht in jedem Fall auto-

matisiert via Stadi abwickeln. In folgenden Fällen ist auf das bisherige Kleberverfahren zu-

rückzugreifen (Gang zum Zollschalter erforderlich): 

• Zollanmeldungen in Papierform, wie zum Beispiel Form. 18.44 (Übersiedlungsgut), 

Form. 18.45 (Ausstattungsgut) und Form. 18.46 (Erbschaftsgut); 

• Tarifnummern, die in Ziffer 2.1 nicht genannt sind; 

• Strassenfahrzeuge, die einen Veranlagungsnachweis Form. 13.20 A benötigen, je-

doch bei der betreffenden Tarifnummer keinen diesbezüglicher Hinweistext enthalten 

(zum Beispiel Teleskoplader der Tarifnummer 8426.41/49, die als Traktor zum Ver-

kehr zugelassen werden sollen); 

• Provisorische Veranlagungen mit einem der folgenden Gründe: 

o Übersiedlungsgut (e-dec Code 7), 

o Ausstattungsgut (e-dec Code 8), 

o Erbschaftsgut (e-dec Code 9). 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/fahrzeughalterregister.html
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Nicht der Veranlagungskontrolle unterliegen und somit für Stadi nicht relevant sind zudem 

die folgenden Zollverfahren bzw. Warenbestimmungen: 

• Einfuhr und Ausfuhr zur vorübergehenden Verwendung 

• Aktive und passive Veredelung 

• Zolllagerverfahren 

• Transitverfahren 

4 Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu Stadi finden Sie unter www.bazg.admin.ch/stadi. 

5 Kontakt 

Allgemeine Fragen zur Veranlagungskontrolle: 

Auskunftsstelle Zollbestimmungen 

Tel. +41 58 467 15 15 

Technische Fragen: 

Service Desk BAZG 

Tel. +41 58 462 60 00 

Mit einer qualitativ guten Zoll- bzw. Warenanmeldung ermöglichen Sie die automatisierte 

Veranlagungskontrolle mit Stadi. 

  

http://www.bazg.admin.ch/stadi
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